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,. in cier Rüokers,tatt migssac:ne ~~·:·· 

~ . II, . ~ , 

J, ~p 

Hella Henri ette Notbmann ·oberfinanzpräs ident .:: .. ·-; 
Nachlass gegen Hamburg • 

/RAe.Dr.M. Samson a. Seidl/ 
_,,_ . Wegen der Bankguthaben, Sparguthaben und Wertpa~ie e isi t 

, 4 •iG •~~ die Sache an die edergutmaehungs ammer abgegeben ) ~ f ~ {4 /f • 
p,e,.,. •e.,;·,,... Offen ist die Sache noch wege~8 ~i~~s, des Baches und der 

~ J,tb ~~'..U.!. Briefmarkensammlung; der Oberfinanzpräsident schreibt in seinem 
......, ~ /'- r•-q~ hriftsa z vom 5.5.1950, dass er darüber keine Unterlagen habe. 

# , Diese Sachen waren in meinem Besitz und wurden laQt Q~itt ung 
1o f , , - A n 1 a g e 1 -

an den Oberfinanzpräsidenten aasgeliefert. Bei dem Konvolat 
Wertpapiere handelte es sich um wertlose Papiere. 

• Der Rechtsanwalt: 
.lnla e/ ~ 

~ 
f: .2 7. Juni i95o 
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/ 

Nothmann 

/RAe.Dr.M.Samson & Seidl/ 

Hamburg, den 2o. Oktober 1951 

Dr.s./M. 

Schriftsatz 

in Sachen 

gegen 

Zu dem Schriftsatz der Oberfinanzdirektion vom 11. 
September 1951 wird erklärt : 

Da die entzogenen Gegenstände vor der Ablieferung an 
das Deutsche Reich nicht geschätzt wurden, sehe ich mich 
nicht in der Lage, Beweis für deren Wert zu erbringen. In 
einem Vermögensverzeichnis, das im Januar 1942 ·bei dem 
VormundschS'f sgericht zur Akte 113 VIII R 593 ein~ereicht 
wurd , sind d·ie Gegenstände auf geführt mit einem Ölgemälde, 
Fj°1nrdl haft, einer Briefmarkensammlung und zwei alten 
Büchern; ein Wert war abei nicht angg~e~n. Die beiden~~B

5

ü~c~h-er 
ren von dem früheren Pf'lege·r :an ein Antiquariat in Dr-esden 

versandt, das das eine Buch für den P ~e~i~-s~ vw.liil~li.Wd~~..-MifL­
nommen hatte, fü.r das andere aber kein Interesse hatte. Unter 

/' 

diesen Umständen sehe ich mich nicht in der Lage, das Buch 
irgendwie zu bewerten. 

Die Briefmarkensämrnlu.ng wa¾ nach meiner Erinnerung nicht 
sehr umfangreich; ich weiss ab>er nicht~ ob nicht gerade wert­
volle Stücke in der Sammlung waren. 

1 Ich würde vorschlage~, dass nach freiem Ermessen der Wert 
des Ölgemäldes auf' RM 200.- und der Wert der Briefmarkensammlung 
auf RM loo.- festgesetzt wird. 
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1) Ausfertigun~ an: 
~ P.lrtd:-n 

- X ßct,ü:i~e 
~ rkur.<l~n 

1. 
L a n d g e r i c h t Hamburg , 

2. Wi edergutmachungskammer . 

In der 

1 des Drs udolf Siegfried Not h man n , 
U.S.A.' p tl Joy !I l. l'11.,/f·, P,./4,,·,,. ,u,,1 ' CM'/~ 

~
1 • Antragsteller, 

· l / i .,~11ciH an / ~, • 2) t ~r: .. ; Bevollmächtigter: Rechtsanwalt 
. f. \ ·. 1· ,.\_•-:' · Kontr. Dr. Samson, Ham)mrg 1, 

G ll .dr1t' 
, 

2"45:~ als bwesenhe i ts:pfleger und j etzi6er Bevollwäch-
/7 ..t' Zentralan:.t t i gjB r , 

mit CC 16 
3) F9nl~ OkPUW15Z~geger 

7,t ~as Deutsche ~eich, ~esetzli ch vertreten durch 
• die Hansestadt Hamburg, - Finanzbehörde - , 

diese Vertreten durch die Oberfinanzdirektion, 
Hamburg 11, Rödingsmarkt 83 , 

hat die 2 . Wiedergutmachun-ska.rruner des Landgerichts 
Hamburg nach miindljcher Verhandlung durch f olgende 

Richter: 

1 . ) Landgerich~sdirektor Dr. ·Roscher, 
2 . ) mtsgerichtsrat Ehrhardt , 
j .) Landgeri chtsrat Dr. U~ban 

am 22. 1\1:ärz 1952 beschlossen: 

1 . ) Es wird festgestellt, daß das Deutsch€ 

Rei ch ver~flichtet ist, dem .til1tragsteller für 

0"~--u~~~-,~-----r ein entzogenes B::il.d , ein Buch und eire Briefr.1ar­
ensarnmlung den Wert von 300 ,-- fili zu ersetzen. 
1s Entziehungstag \1ird der 2 Q Tu.!.ärz 1943 fest­

gestell ·t;. 

2 .. ) Mit seinen weitergehenden 1sprU.chen 
wird der lntragstelle~ abgewiesen . 
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) D. Entscheidung ergeht g ebJ.hren-
3. ie ~~ . ß ri· chtli eh e M-'~".l"t,, werden n icht 

frei. u erge 
erstattet. 

Gr ünde 

• t Jude. Er wand erte aus Der Antragsteller is-

und ist seit dem 18. Deze:rp.ber 194 1 clurch den Recht san-

walt Dr . Samson als Abwesenheitspfleßer vertreten. 

Dr. Samson reichte1942 beim Vormundschaftsgericht in Ham­
burg ein Vermögensverzeichnis ein, in dem. er a ls Eigentum 

seines Pflegling? u. a . Sac~en ein lgemälde (Fjordland­

schaft), ein Briefniarkena.l bum und zwei alte Bücher auf­
führte. Der Abwesenheitspfleger muß t e diese vier Sa chen 

am 2. März 1943 beim Finanzamt Hamburg abliefern , YTo ritb e r 

ilTitl die zu den Akten in Abschrift liegende Quittung er­

teilt wurde. . 20 . März 19 48 hat der bwesenheitspfleger 

seine Rückerstattungsansprüche bezügli ch des Briefm.a r _;:en ­

albums, des Ölgemäldes
1

1f-lld eines ßer Bücherfrist- m~d 
formgerecht zur Rückerstattung angemeldet. r verlangt t 

zunächst 5 . 000,-- RM Schadensersatz. 

Der .Antragsgegner hat Ab eisung beantragt. Tia s 

Wiedergutmachungsamt hat gemäß rt=!,.kel 55 . G wegen feh­

lend~r Einigung die Sache ~it Be.schluß vom 29. Juni 195 
an das Landgericht Hamburg,_ ·\ d 
·w-iesen. 

ie. ergutmaqhungsam_ -t;, ver-

Der ntrag8 Ah ... __ 1 t al 
uf ~ la : sdarm sei_neForderung 

a 300 , - - RM herabgesetzt da d 
des Freimarken lb ' er en Wert des Bildes 

a ums und d~e11 t d ' 
beweisen ka ,er es alten Buches nicht 

nn , zumal er keine weit 
dem Bere ht. ere Instruktion v on c. igt€n erhalten hait., 

s Der Antragsgegner hat 
eiuer Schadensersatzp-P-l, .• sich mit Festst el_ unc· 

ve"" t •.1.:tcht in H"h ,..a anden erkl" t o e von 300,-- RM . 
t~ieh ar ' desgl~ichen mit d . ein-

:tW.getages auf den 2· .. er .• Festsetzung des 
z tea Die Xe.mm • arz 1 943 gemäß . 

. :•"'.f-J."Wllt tUld A.; e_r hat mtindli eh V ui ttung des 
'!'~e Saoh- und 'D h e erhandlung 

~eo tslage anbe-
ausreichend mit den 

,· 
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Parteien erörtert. 

Es i st unbestritten, daß der ntragsteller die ge­
nannten Werte in seiner :pligens chaft als Jude im Zuge der ge gen 
die Juden gerichtetei Verfolgungsmaßnahmen des Dritten Reiches 
verlo·ren ha t und daß das Deutsche Reich dem ntragsteller die 
7erte entzogen hat und nach rtikel 1 und 2 des Rückerstattungs­
gesetzes • r ~i. ckerstattungs~ lichti·g ist . Da die Gegenstände nicht 
mehr vorhanden bzw •. auffindbar sincl , ist das Deutsche eich nach 
Artikel 26 abs . 2 REG v er~flicht ct , Scha densersatz zu leisten, 
soweit nicht von ihm naohge~viesen werdenkann , daß ihn an dem 
Verlust 1 eine Schuld trifft ·. Diesen Entlastungsbew_eis ha t das 
Deutsche Reich nicht .führ~n können . 

.n 
en 
e-
1-

Bezüglich des f~rtes dieser Sachen war die ammer . 

1 
mangels jeglicher Unte'rlagen auf freie:a Ermessen~ nach 
§ 287 ZPO angewi esen. Das Gericht ist der Meinung, daß ein Öl­
ger$lde (Fjord.landschaft ) mi t Rahmen· , _wenn es ni cht v on einem 

·nab.mhaften Künst l er ges chaffen ist, d den geänderten Ant r ägen 
des bwesenheitspf legers einen ',7ert von 200,-- Rr.1 im Augablick 
der Entziehung gehabt hat. Die Bücher dagegen war en ganz gering-

• . 1 

wertig . Der von dem Antragsteller früher einmal geforderte reis 
vo~ 15,-- RL führte nicht zu einem Verkauf . ~as Briefmarkenal­
bum mag et ,a einen Wert von 90,-- bis 1 oo ,-~ RM gehabt haben, 
wenn nicht, woran s an einem Beweise fehlt, ·wertvollere i\Iarken 
darin vorhanden \varen. • 

~ 
Aus all diesen Gründen unterlag~ in Verbindung mit 

rtikel 41 REG keine,i,Bede~c~,:1' den von dem .A.ntra;gsgegner aner­
kannte11,' ert von 300 , -- Rßl ~ hade:ns ·ersatzbetrag festzustellen . 

uf Zahlung in DM -konnte das Deutsche Reich nicht ver­
urteilt werden, da es nach§ 14 UG unzulässig ist, Rfu- Forderunger 
gegen das Deutsche Reich in die neue Währung umzustellen; di es 
. ' 

ist vielmehr einer späteren gesetzlichen .i.egelung vorbehalten, 
da bisher die Aktiv- und assivmasse des früheren Deutschen Rei ­
ches völlig unübersichtlich ist. 

Di~ Kostenents cheidung beruht auf · rtikel 63 REG in 
Verbindung mit dem § 7 der Zweiten Verordnung zu Durchfü.hrunp· 

<:..) 

des Gesetzes Nr . 59 der Britischen ]lilitdrregie 

~ 
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